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Zweytes Kapitel.

Allgemeine Grundsätze der Lehrer des teutschen

Sracusrechts , von aufserordentlichen Steuern,

überhaupt von außerordentlichen Reichssteuern,

und insbesondere von außerordentlichen

Landessteuern.

§ . t.

HLisher sind nur die ordentlichen Steuern / sowohl
die ordentlichen Reichs - und Kreissieuern , als

die ordentlichen Landessieuern und zwar unter diesen

letztem , beydes , die durch ausdrückliche Neichsgcse-

tze genehmigten , und die durch Vertrage des Lan¬

desherr » mit den Landständen und Unterthanen und

durch das allgemeine und besondere Herkommen be.

stimmten und eingeführten Gattungen derselben , der

Gegenstand unserer Untersuchung gewesen.

Ausser diesen ordentlichen und gewöhnlichen

Reichs - und Landessteuern , werden in den Staaten

der Reichsstande , öfters noch weitere Steuern von

den Unterthanen begehrt und erhoben , welche man

gemeiniglich , im Gegensatze von diesen gewöhnliche»

und ordentlichen Steuern , ausserordentliche
Steuern,
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Steuern / in manchen Landern auch,  Extra . An.
sätze , Extra - Monatgelder, '! zu nennen
Pflegt.

lrch Wir müssen hier zuvorderst wieder ausserordent.
liche Reichs.  und Kreissteuern , und ausserordcntliche
Landessteuern unterscheiden. Unter ausserordentlichen Auff-r».

denilich»

^ Reichs - und Kreissteuern,  versieht man ge- «-ichs-,-,
wohnlich nur diejenigen, welche zur Bestreitung aller
solcher Kosten erforderlich sind, die einem Reichs,
stände , entweder durch einen Neichskrieg , d. i. ,
einen im Namen des Kaysers und des Reiches er.
klarten Krreg , mit den Nachbarn des teutschen Rei«
ches, oder doch durch einen Krieg , an welchem das

" ' ganze teutsche Reich unmittelbaren Antheil nimmt,
M d verursacht werden.

Da in einem solchen Falle , die ordentlichen
und gewöhnlichen Reichs - und Kreissteuern zur Be.

chm streitung der grossen, dabey nöthigen Kosten nicht
^ rechnen, so ist es nicht allein eine nothwendige
Folge , daß die Reichsstande von ihren Unterthanen,
eine weitere Steuer zur Bestreitung solcher Kosten
verlangen , sondern auch nicht unbillig , daß solche

mk- weitere Kosten vom Lande und von den Unterthanen
M : bestrrtten werden.

Zu solchen Kosten und ausserordentlichen Reichs- d"
Steichsge.

setze wegen
derselben.

steuern gehören also:

H r ) die



i ) die Geldbeträge zur Reichs - Kriegs » oder so.
genannten Reichsoperations . Casse Auch we.

gen dieser Kosten und Geldbeyträge ist durch Reichs,

gesetze versehen , daß die Reichsstände sie von ih.

ren Unterthanen durch Steuern sollen erheben

dürfen.
Im

s ) Wenn beym Ausbruche eines Reichskrieges , ein
Reichskriegsheer , eine sogenannte Reichsarmee
aufgestellt werden soll ; so wird zur Unterhalturg
derselben , zur Anschaffung des nöthigen Mund.
vorraths für Menschen und Vieh , des groben
Geschützes und anderer nöthigen Kriegsgeräthschast,
eine gemeine Casse errichtet , welche die Reichs«
operationskasse genannt wird . Dieser Fall tritt
eben jetzt , da wir dieses schreiben , wieder ein.
Bey der traurigen Nothwendigkeit , in welche fch
der Kayser und das Reich , durch den muthwtlligen
Ueberfall und die gewaltthätige » Kränkungen der,
bis zur Sinnlosigkeit schwärmerischen Gallier »er.
setzt sahen , diesen unruhigen Nachbarn , diesem
alten Feinde des Reiches den Ncichskrieg zu er¬
klären , wurde dem vor kurzer Zeit erschienenem
allerhöchsten , kayscrlichen Commissions - Dekrete
hinzugefügt . „ Da die Beschaffenheit der teutschen
„ Reichskriegsverfassung zur Bestreitung der allge.
„meinen , das ganze Reich in Corpore betreffen,
„den Kosten , eine gleichfalls allgemeine Reichs.
„ kriegsoperationscasse zugleich als ein wesentlicher
„Theil der schon gefaßten Entschließung auzuse.
„ hen sey, Se . kayftrliche Majestät sich also auch
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Im kayserlichen Commissionsdekrete vvm i4ten
April 1682 ist gesagt : , /daß der Kayser das utt,
„kerm röten Merz desselben Jahrs abgefaßte
„Reichsgutachten , welches die allgemeine

„Neichsverfassung in Ansehung des
„Beytrags zur Reichskrtegscasse be«

„treffe,  allergnadigst gern dahin genehmige,
„daß auch die Unterthanen mit billigen

„Anlagen dazu zu ziehen seyen . ,,  Fer.

Einige te-
ner auch

2) die bey  Moser  von der Landeshoheit in
ersachen , S . 50z . erwähnten Fälle , wenn nein« t«' inr°«l.

^ ^ t̂ch serordeur«
IlcheTkeich»

„vermägs des gegenwärtigen Reichsschlusses
„ einer provisorischen Verfügung über diesen sehr ->°n
, , dringenden Gegenstand vollkommen befugt hatten
„ansehen können , so seyen doch allerhöchst Sie
„ aus verschiedenen wichtigen Rücksichten mehr ge.
„neigt , wegen dieses besondern Gegenstandes,
„noch eine eigene Berathung , nach Anleitung des
„kayserlichen Hofdecrets vom lsten September
„ des laufenden Jahres und der darüöer vom lob.
„lichen Reichsdirectorium in einer PrivakdiktatuL
„vorgelegten Puncte , mit Churfürsten , Fürsten
„und Ständen zu pflegen ; worüber demnach Ce.
„ kayserl . Majestät ein ausgiebiges Reichsgutachten,
„dieses aber um so schleuniger , gewartigken , je
„inniglicher die vorzügliche Zustandbringung der
„Casse selbst mit dem glücklichen Erfolge deß
„Waffen verbunden sey. ,,



lich ein Reichsstand Lebensbedürfnisse für Men¬

schen und Vieh , Brod , Mehl , Hafer , Heu,

Stroh , u. s. w . zur Reichsarmee habe liefern wüs,

sen ; wenn die Kaiserlichen - und Reichsheere auf

Durchmärschen , beym Fouragircn oder bey ande¬

rer Gelegenheit , einem Lande Kosten verursacht

hatten ; und endlich , wenn zu Bestreitung aller

Letzterwähnten , ordentlichen und ausscrordentlichen

Reichs - und Kreissteuern hatten müssen Schulden

gemacht werden , in welchem letztem Falle , Haupt¬

stuhl und Zinsen als Reichssteuern , deren Surro.

gat sie wären , anzusehen seyen.

§. 2.
Weiter gehören hierher auch,

die sogenannten Charitativgelder (luhsi ^i»

»j«,cld -r chgr -ltstivii ) der unmittelbaren Neichsritterschafk.
derunmil-
. «lbar-n Diese ausserordentliche Reichssteuer hat in der

«m'chltt ' Eitern Kriegsverfassung unsers Vaterlandes ihren

Ursprung . Wenn in diesen ältern Zeiten , der niedere

teutsche Adel zu Felde zog , so mußte er die zu seiner

Erscheinung nöthigen Kosten selbst bestreiken - Daher

war er hernach von allen Beytragen , welche der

hohe Adel oder die teutschen Reichsstände , zur Be¬

streitung des Feldzuges steuern muste , frey.

Als der gemeine Pfennig , als eine ordentliche

Reichssteuer im Reiche üblich wurde , wollte man
auch
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auch dir gesammte , unmittelbare Reichsritterschaft in

Schwaben , rn Franken und am Rheine , zur Entrich.

tung desselben beyziehen . Sie weigerte sich aber da¬

gegen , und zum Theil sehr hartnäckig . Sie mußte

sich aber doch in der Folge bequemen , Kayser Carl

dem fünften , zur Bestreitung des Türkenkrieges , zu¬

erst ein freywilliges Geschenk ( Von Zrstuic ) zu ge.

ben . Insonderheit zahlte die Ritterschaft in Schwaben

dem Kayser Z156Y Gulden b) .

Dies ., war der Ursprung der hernach üblich

gewordenen Charitativ - Gelder , worunter man eine

gewisse Geldsumme versteht , welche die gesummte,

unmittelbare Ritterschaft im teutschen Reiche , inson¬

derheit in dem Falle , wenn daS teutsche Reich in ei¬

nen Neichskftcg verwickelt wird , dem Kayser bezahlt.

Von allen Neichssteuern ist diese die einzige , welche

her Kayser behalt und sie zu seiner Hofkriegscasse

einziehet . Die dazu erforderliche Summe wird von

den drey Corporibus der unmittelbaren Neichsritter-

schaft , der schwäbischen , der fränkischen und der rhei¬

nischen zusammengebracht.

In der kürzlich erschienenen historischen Ent¬

wicklung der teutschen Steuerverfassungen , feit der

Karolinger bis auf unsere Zeiten , von Carl Heinrich
H 3 Lang,

k>) K . den Reichsabschied zu Speyer , vom Jahre
1542 , §- 58. und l) att äe Paco xudlic » , c»p . 6.
§L- 7 - i6.



Lang , Berlin und Stettin i ? yz; wird , doch ohne
Anführung irgend einer hinlänglichen Auctorität ge.

^ "̂ ^ meldek , daß wenn heutiges Tages , eine Summe von
r-Md-n.  izvooo Gulden von der gesammten Ritterschaft dem

Kayser verwilliget werde , die schwäbische Ritterschaft
zu dieser Summe 70000 Gulden , die fränkische
60000 Gulden , und die rheinische soooo Gulden
beytragen solle,

Bey dem dermalen gegen Frankreich , !und die
anarchische , dieses Reich verwüstende Parthey aus-
gebrochenen Reichskriege , hat die schwäbische Reichs,
ritterschaft allein , nach dem Berichte der öffentlichen
Leitungen , Sr . Majestät dem Kayser , zu diesem
Reichskriege , eine Summe von 150020 Gulden,
und die fränkische , eine Summe von 140000 Gul¬
den , beyde nur fürs erste Jahr des Feldzuges , be¬
reits verwilliget , und mit der rheinischen , steht der
kayscrliche Minister , sichern Nachrichten nach , wegen
der Summe der Charitativgelder , noch in Unter-
handlung c) .

Beym

c) Hiernach Ware die vor einiger Zeit , in einer be¬
liebten Zeitschrift , ohne weitere Auctorität mitge¬
theilte Nachricht ungegründct , daß der Kayser sich
mit jedem einzelnen Collcgio der unmittelbaren
Reichsritterschaft , statt der Charitativgelder , wel¬
che sonst nur in Kriegszeiten üblich gewesen wä¬
ren , über eine ständige , jährliche Abgabe vergli¬

chen
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Beym Regierungsantritt eines römischen Kap.

sers , verlangt der Kayser von den Collegien der s-b-»?- s-

Reichsgrafen und der Reichsprülaten , und von der

unmittelbaren Reichsritterschaft , gewisse Geldsummen

als freiwillige Geschenke ( Dons Eratuits ) , welche/sch -„ C°l.

wenn man will , auch als außerordentliche Neichssteu.

ern dieser Neichsstande und dieser Mitglieder des mir« !»».

Reiches angesehen werden können . " u "r- '

Da in den Reichsgesetzen , sowohl wegen aller dieser

frepwilligen Geschenke überhaupt , als wegen des Masses «i-rung«-

und Zieles derselben , nichts versehen ist, so hangt dieses al-

lein vom Herkommen und von der Uebereinkunft ab , welche misch-»

die jeweiligen Kaystr mit den Collegien der Neichsgrafen

und der Neichspralaten , und der unmittelbaren Reichs,

ritterschaft , wegen derselben getroffen haben.

Der nun verstorbene Abbt zu Roth in Schwa¬

ben , Wrlibold Held,  sagt in seinem zu Kemp.

ten , im Jahre 178 ; erschienenen Reichspralatischen

Staatsrechte : daß die letzteren Kayser , Carl der

bente , Franz der erste und Joseph der zweyte,

beym Antritt ihrer Regierung , solche freywillige

Geschenke von den Neichspralaten verlangt , und ge«

gen Reverse erhalten hatten . Das freywillige Ge¬

schenk , welches die gesammte , unmittelbare Reichs-

ritterschaft , dem Kayser beym Antritt seiner Ne¬

tz 4 Sie¬

chen habe , deren Summe über dreystg tausend
Gulden betragen solle.



rro

gierung zu machen pflegt , betragt nur einige Hubert
Ducaten.

§ - S-

e-E, -' Wir kommen nun , nach der allgemeinen Bk«
Lande», trachtung der ausserordentlichen Reichs - und Kreis«

steuern , auf die ausserordentlichen Landessteuern.
Daß die teutschen Neichsstande von ihren Land«

ständen und Unterthanen , neben den ordentlichen Lan¬
dessteuern , auch noch ausscrordentlrche fordern und
erheben können , das ist den Grundsätzen des teut¬
schen Staatsrechts zwar gar nicht zuwider ; nach dem
Begriffe aber , welchen die Lehrer desselben von fol,
chen ausserordentlichen Landessteuern geben , sollen
solche nicht anders ausgeschrieben und erhoben wer¬
den , als nur:

weicht" r ) 3 » allen den Fallen , in welchen zum wirklichen
di -s-lb--» und allgemeinen Besten des Landes , ein äusserer«verlang!
werden deutlicher , die ordentlichen Landessteuern ubcrstei«

«°nn.n. gender Aufwand , vom Landesherr « gemacht wer¬

den muß ; und

2) In solchen ausserordentlichen Fallen , wo der Per«

son des Landesherr « so grosse Ausgaben zuwachsen,
und wo derselbe in die unvermeidliche Nothwendig¬
keit eines so grossen Kostenaufwands gesetzt wird,
daß es sehr unbillig seyn würde , wenn er einen

so bekräch.richen und unvermeidlichen Aufwand al¬
lein
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kein aus den Einkünften feiner Cammergüter und

aus seiner Schatulle bestreiten sollte , und seine

Unterthanen ihn nicht dabey mit ihren Beytragen,

verhaltnißmafsig nach ihren Kräften , unterstützen

«z sollten.

d Ä Die Billigkeit des letzter» Grundsatzes , daß

» der Landesherr in solchen ausserordentlichen Fallen,

ren!« wo er in die unvermeidliche Nothwendigkeit eines

chach so grossen Kostenaufwandes gesetzt wird , daß er ihn

em« aus den Einkünften seiner Cammergüter und aus sei.

estW »er Schatulle nicht füglich bestreiken kann , von sei¬

chi» nen Unterthanen eine ausserordenkliche Landessieuer

«U verlangen könne , haben mehrere ältere und neuere

IÄ Lehrer unsers vaterländischen Staatsrechts anerkannnt.

Nur über die Ausdehnung oder Einschränkung dieses

Grundsatzes haben sie verschiedene Grundsätze und

M Gesinnungen geäußert.

n Der verstorbene Canzler von Ludewig  dehnte

M ihn ohne Zweifel zu weit aus , wenn er in seinen

ich» gelehrten Anzeigen , im ersten Theile , S . zoc, , sag¬

te : „ daß , so pst etwas aussexorbentliches

dich aufzuwenden sey,  die Unterthanen auch zu ei-

Ech » em ausserordentlichen Beytrage verbunden seyen,
daß daher die Trauungs - und Hinführungssteuern

^ kamen , deren sich das Land nicht entbrechen möge,
sondern sich willig darinn finden lassen müsse , und

haß dieses niemand fremd vorkommen dürfe . Mo-

ß ^ H 5 sev
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fer macht ihm im 19km Th. seines altem , teutschen
Staatsrechts , S . 472 , darüber den etwas harten
Vorwurf : „ Er sey so keck, diese Aeusserung als eine
ausgemachte Wahrheit anzugeben; es sey aber dieses
eine gott - und gewissenlose Hofschmeichelcp, wegen
welcher die alten Teutschen einen solchen Landblukigcl
mit blutigem Kopfe heimgeschickt haben würden. ,,

H- 4'

Es bleibet freylich allemal eine hakliche und
dornige Sache, wenn man von diesen letztem Grund»
satzen und Regeln, auf besondere einzelne Fälle die
Anwendung machen will. In einigen solchen Fallen
aber , hat doch auch das fast durchgängige und allgc»
meine Herkommen in unserm Vaterlande schon Re¬
geln gemacht, welche man ziemlich zuverlässig zur

b--Rjchtsch„ur annehmen und nachahmen kann, inson»
sonder«

derheit wenn dabey das Herkommen desjenigen Lau»

n-tllrucĥ ^s , in welchem sie geltend gemacht werden sollen,
WMigk- ir ste noch unterstützt,

uch-Vtt.' Wir wollen hier zuvorderst einige Falle anfüh»
murhung welche nicht allein schon in der natürlichen

r-r -uge- Billigkeit fester gegründet zu seyn scheinen, und eine
,1 ^ " ' stärkere rechtliche Vermuthung für sich haben, son»
r -« V-r- Hern welche auch durch das fast allgemeine Herkem»

s-rôrd"-Innren in unserm Vaterlande allgemeiner gemacht und

»»ft-ulcn unterstützt sind. Wir rechnen zu diesen Fallen:
rinrrrftüL«. l ) WeNN



>z alr:

!>/ i!
aiEi

W ii>
Am»!

M ii>

Och
skL
ültzi
», »i
lliPI
M ß

Äk«>-
l,ii« :

' >
I2I

i ) Wenn Prinzessinnen äus reichsstandischenHäusern
vermählt worden.

Die Fräulein«  oder Prinzessin . Steu«
ern,  welche in diesem Falle , auf das Land ansge.
schrieben, und von demselben erhoben zu werden
pflegen, sind in unserm vaterländischen Staaksrechre
weder unbekannt, noch neu. Struben  führt da« meynun.
von , an dem angeführten Orte seiner Nebenstunden, ^ ^ " '
mehrere altere Beyspiele aus unserer vaterländischem«- ».-i«.
Geschichte, von Hessen, Anhalt , Würtemberg und
Mecklenburg an , und bemerkt dabey : "°"' ^ E -ar-Y-f«

„Es sey an vielen Orten eine Schuldigkeit rigkn. d,-.
„ daraus geworden , daß Fürsten zu Aussteurung ih-
, , rer Wächter Geldbeyträge von ihrem Lande er--
„ hielten rt) . ,, In plcrixque territorüx kecularibns,
ilinZulLres ucl elocancisr ssliax illuüiex rntl'oÄiKÄS

colleckkae, nuax vocant Fräulein - Steuer e) .
In Hagemann ' s und Günther 's Archiv für die
theoretische und praktische Rechtsgelehrsamkeitim ; ten
Theil , hat der erstere, Herr Hage mann  bewie«
sen , daß auch die Hintersassen des landsässigenHdels,

per«

«) Im 2ten Theile', in der 9ten Abhandlung , im
eP ; 6ten h.

«<t ^ ,) oüii -Lie  in Inikiwlionibus sur. xubl . §. 246,
i»i Auch Seckcndorf im Fürsienstaat , im sten Theil
,)N S . iSr.

/
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vermöge Vertrags oder Herkommens , Fräuleinsteuer»

entrichten müssen.

Moser führt in seinem altern Staatsrechte,

im 2sten TH. S . i6c >. u. f. die Meynungen mehre¬

rer Rechtsgelehrten über die Statthaftigkeit oder Um

statthaftigkeit der Fräulein - oder Prinzeffinsteuer an,

4 B . von Bergers , »ä Locceji jur . pudl . pruä.
S . z8 §- Fritschens  in der Abhandlung^ e äomk.

LI. Princip . im 4ten Kapitel . Ericbners , in

Princip , jur . priv . ill . S . zor . Gundlings,  im
I)i5c. über Lvcceji jur. pulü. pruä. S . Z87.
Hellfeids,  in Ltruvii jurizpruä . Ireroic . im 2ten

Theile S . 242 . Limnaj,  in der Schrift , über

die goldene Bulle , von Ludwigs,  in den gelchr-

fen Anzeigen, im ersten Theile S . Z09 . von Lu-

dolfs in den Odlervst . sorens . im ersten Theile

S . 240,  und in der Abhandlung äe jur . koenü-
nsr . iUuür. S . roz . Springsfelds  in der Ab.

Handlung äe SPSUSZ. im utenCap . N . 48 . Stru-

vens  im corp . jur . publ , im zistenCap . im sisten

tz. und endlich Zieglers,  in der Abhandlung äs

jur . exiZ. collecä . sä eloc . kil . illuür . im yten

Die meisten dieser Nechtsgelehrten stimmen da-

mit überein , daß die Fräuleinsteuer nicht allein die

rechtliche Vermuthung für sich habe , sondern auch
in



in der Billigkeit, vorzüglich aber in den meisten
Landern, durch das Herkommen, rechtsgenüglich ge-
gründet sey.

Friksch  am angeführten Orte, führt inson¬
derheit verschiedene Gründe aus dem bürgerlichen
Rechte, für diese ausserordcntliche Steuer an, nem-
licht i ) <2uo6 üvti'r csufs vuIZo ceufestur elfe
pis sc fsvorsbilis , et propreres omnibus moäiL
sc lucüiir proniovenäs . 2) t^uocl utilits; puküt-
cs in clotstione 61 !se principis confillst ; f .2. äe
zur. 60t. et l. r. fol. lnstrim . ĉuse principi inäul-
^ere viüestur ejunrnoäi impokitionem colleökse.
kublicse sutein utilitstis rstio femper krt üuceN.
cha potior , etisrn cunl sli^uo pr'ivstorum 6smnO.
Z) ( ûoä fester forori fuse üotem conklituere zu.
re fit obslriökub, 1. cuM plurc5 12 . §. cum tutot
«le sclmin. et prec. tut. multo msZiL i^itur se-
^uum viäestur , ne fudüiti, in clotsnüs princi-
pix 61 is , ipfi krincipi fubfräium luhtrslrsnt, ^uip-
pe czui fuk>je k̂ionis vinculo ei obli^sti , s ĉuo
clefcnfronem corporum er honorum lrslient-
4) Lun» fubüiti pro inüruÄione itinerukn ct re-
feöiione murorum 60 jure colleckleutur, esclem
rstione pro elocsnüs krincipis trlis eiü cotleöksm
impersri poüe.

Eben dieser Rechtsgelehrte führt zwar hernach
auch die Gründe, welche gegen die Statthaftigkeit

dieser
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dieser außerordentlichen Steuer aufgestellt werben,
üu , schlicßt'Iaber endlich, nach einer weitlauftigen
Untersuchung der Frage : an vnleat coniuetuöo,

äotationis onus fubüitis iinyonitur ? »Üt der
Aeusserung : coniuetuchneni leZitime introüuÄgm
IrsÄennx non im ^robnei. Von Verger  am an»
geführten Orte , will Zwar die Stätthaftigkeit dieser
außerordentlichen Steuer nur in selchen Landern zu«
geben , ubi ckomuniorum zsserumHUL sst exiAu»
^uankitar — fügt aber doch hinzu: huo6 ssinilir
ckê rekcnöatur rstio , in coipiMtiduL, udi , ut

vel / >aftrombm Del cvn/rret»üme7 iä one-
rie rfuloäitl cleclinare nc^ueunt , atĉuo in ündio
^ro Lonrite sset ^raessinitio , niss issi iinmunits.
lern ^ iierts ^rodend, ^uemscimoäuln nuyer in
aaufa Oonnt . IlsnburZonssum a Lonssl . Imy. lLu!»
äeciium Luit.

Von Gundling  führt für die Statthastigkeit
dieser ausserordentlichen Steuer , am angeführten Lx)
tr , an : Das Wort Steuer gebe schon, daß solche
das Land geben müsse, die Cammergüter benutze der
Landesherr nur zu seinem und der Seinigcn Unter)
halte . Limnai  Meynung ist zwar gegen die Statt»
haftigkeit dieser ausserordentlichenSteuer . Er nimmt
aber doch ausdrücklich den Fall aus — ü conssie-
tuäine ccrts liaec collecssu sst introcluäla — <̂usln
xrobari , vel coZnitsm esse , re ^uiratur.

Von



ir?t»Ä,
Von Ludolf sagt am crstgemeldeten Orte:

UW- Dos 6!iarum illuflrium , inultsrunr i'eZroMM »no-
^ ful)äiti8 colliZitur , sulr litulo : die Frau --

E leinsteuer— und am letztgemeldeten Orte : OotsnclL
^ territorio — — iä suteni sliter lle-

i'i neczuit, ĉuam tributo , sudäitiZ irn^ ollto —^
Wld ^joriiHlnum ^us el^ non in Lsxonia tsnrunr , leä
M « et universrs Leilnüniae ^rovinciis colliZi 6vteni
^ s subciitix — Omne collec^ rum jus in Im ^ erio
' ^ Lernn,nico a consuetu6ine eliriZitur . Xon cli

^uiöein rstio esäein ^ (wie der ordinarr Landsteu-
Iribmi >̂ro e1oL3näis stlisbue ^ der Fräulein-

LiÜL steuer , êma non ell oräinLrium , — — Dscä Ht
« » neceürtLti «, st ^ue xro onere ^ublico IiLbeatur.
»PL Ferner Springsfeld — 8ub6ili ^ ollunt

Ze '̂ure collccllsri , s Ovinino territorii , ^ ro elo-
csnclib lilialiuL ac lororidur ; und Struve  —

>W Ooreni vel i^ ll ferenilliini psrentes ex Lsmerae
liiMi re6itil )u5 lolvunt , ^rout hierum ĉue in I^Iectora-
laßö tu er rerris LrgnclendurZicis usn vcnit , vel ctisiNi
nütz!! ex Nrlirttu ^ r'ovrncrUrtr , ut in terris Lsxoni.

Mü" cir , 6run8vicen6bu8 , ^-leZ3 >̂olitgni8 , 3lÜ8̂ ue e/^
dick

tziic! Endlich führt auch Ziegler,  am angeführ«
M jcn Orte seine eigenen, für die Statthaftigkeit die-

ser Steuer streitenden Gründe aus dem bürgerlichen

Rechte an » nemlich i ) urilitLtem er tiün ^uillitL--
N tem



tem pukssicsm, ^use susäcsk ^ ut urZente finZul».

ri neeetHtstc , jurs ^lsjefistis ^rseter moäunr vr>

äiusrium cxorcesiwur. Isin vero jus inäicenäi

tjiliuts ^Isjelistis fit , cum ^uo concurcre äeiu«

6e äicerent äominium , ^usnäo ex finAulsri ue-

oeifitstc enormiL plane iuäicereuttit tndutLi

LrZo etc. / rcceäst !. 2. kfi. äe '̂ur. 60t . I. Z2. H. 2.

6e concfiäk. inäeh . 2) (̂ noch p>Ltcr 6e neceifiwts

tenestur äotsre filism ; 1. 19. ifi. 6e ik.. 1. ult.

vcri . mrsm ^ue L. äs 60t . îrom . Ne er«o tafi

6c>tstione äiminueretur pstrimonium et äiZnitsz

äomim , sukäitos sä prsefisnäum äomino in fiifi«

üäiumEeüe obliAStoz.
Nachdem er daitauf auch die gegen die Statt«

haftigkeit dieser Steuer streitenden Gründe erwähnt

hat , fügt er hinzu : käes fi-ntemis , princep8 col«

leciss tsles omnino imponere potefi ^ — — fi-

<̂uiäeirr tum , huiinäo /onZr/«i,ia co^ etuchÄe tals

zu« cofieäisncii scĉ uifivit.
Maser  behauptet zwar am letztangeführten

Orte S - 176;  daß man im funfzehcnten Iahrhum

derte , kaum irgendwo eine Spur finde , daß die Un«

terthanen zum Heurathsgut der Töchter ihrer Lau«

desherrn etwas hatten beytragen müssen ; gibt aber

doch dabey zu , daß seit dem ftchzehenten Iahrhun.

derte und der folgenden Zeit,  die Landstande und

Unterthanen in den meisten grossen teutschen Landern,
diese
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diese außerordentliche Steuer entrichten musten , und

fügt hinzu : An den meisten Orten seyen Verträge,
Reverse und dergleichen , deswegen vorhanden , an

verschiedenen andern aber , beruhe es lediglich auf

einem Herkommen.

Er bemerkt auch hernach S . »77 , baß Kayftr

Ferdinand der Erste sich schon im Jahre 154g - also
, Etkueroi

in der ersten Halste des sechzehnten  unserer

Jahrhunderts,  wegen der Fräuleinsieuern , auf

ein altes Herkommen bezogen habe . „ Es soll , heißm -schis« .
es in dieser väterlichen Verfügung des Kaysers
oder damals noch Römischen Königs / ) , jeder seiner

unverheuratheten Tochter , zum Heyrathsgut , Haimb«
steuer und für dem ihr gebührenden , väterlichen und
mütterlichen Erbtheil , einhundert tausend Gulden

Rheinisch — — bewilligt und erlegt , und der hol«

be Theil , von unsern Königreichen und den ihnen
incorporirten Fürstenthümern , und der andere halbe
Theil , von unserer Oesierreichischen Erblande Ein»

kommen bezahlt werden — darinn sy auch , be«
rürt unsere Kunigreich und Erblande,

umb ihr Hilf und Steuer , wie VVN Al^

tersHrrkvMMen,ansuechenmügen,die
sich

/ ) S . im ältern Moserischen Etaatsrechte im rsten
Theile S . 4sr.
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sich sonder Zweifels gehorsamblich er.
zaigen werden . ,,

Er führt auch schon vorher , in der erstangezo.

genen Stelle S . 167 . ein Nesponsum des Schöppen»
stuhls zu Jena , vom Jahre 160s . an , das die
Statthastigkett dieser ausserordentlichen Landessteuer
ebenfalls anerkennt , und dieses Erkenntniß insonder¬
heit auch auf den langwierigen vorge¬
brachten Gebrauch der teutschen Nation
gründet.  Er kann sich aber demungeachtet nicht
überwinden , bey dieser Gelegenheit , auf den Canz.
ler von Ludwig  noch einen Ausfall zu thun , in»
dem er ihm S . 177 . den wiederholten harten Vor.
Wurf macht : Seine böse , Herrn und Land verder.
bende Grundsätze auch in dieser Materie , liessen sich
weder aus der Geschichte und dem Herkommen unsers
Vaterlandes , noch aus irgend einem Rechte , nur
aus der pruüoutis juris ^ ublici t/runnicü herlei¬
ten , wofür Gott Teutschland bewahren wolle § ) .

§. 5-

F ) Der Verfasser gegenwärtiger Schrift hoffet , daß
die von ihm hier in dieser Materie aufgestellten
Grundsätze so beschaffen , und so vorgetragen seyn
sollen , daß sie keinem andern I . I . Moser  Ge«
legenheit geben dürften , ihn wegen derselben,
auf eine ähnliche Art , vor dem Publico zu apo.
strophiren.
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§ . r.

Mit dieser Fraulein . oder Peinzessinsteuer,
ist auch die sogenannte Traurings - oder Heimfüh.
rungssteuer , deren wir schon vorhin erwähnten , ver¬
wandt , welche bey der Vermählung eines Prinzen,
von den Unterthanen als ein Beytrag zu den Ver - rr »u-
mählungskosten verlangt wird.

Moser  im ältern teutschen Staatsrechke , am t»»ssi>-u-
eben angeführten Orte , S . 47Z , führt davon zwey " "'
Beyspiele von teutschen Ländern , in welchen diese
Steuer 'verlangt , und von den Landständen dem
Landesherr » verwilliget worden , an : nemlich r ) von
Heffencassel , wobey jedoch die paragirte , fürstliche
Linie zu Rokenburg mit der Aeusserung widersprochen
hatte , daß dieses ein „ im Hausse Hessen niemals er»
„hörtes Wesen sey , dergleichen man so lange nicht
„eingehen könne , bis man allen Prinzen insgesamt
„ein gleichmässiges zustehe. , , Und s ) von Ostfries,
land , zur Zeit der ausgestorbenen Grafen , aus
Brenne ysens  ostfrisischer Historie , im ersten Ban¬
de , S . 191 u. folg.

Mir däucht , daß bey dieser Trauungssteuer,
Nicht derselbe Grund , (esüem istio ) wie bey der ^ '^ wi-^ schrn die,
Fräulernsteuer , eintritt . Unter allen gesitteten , we-s. rl -tztcr»
nigstens europäischen Völkern , ist es Sitte , daß die
Töchter , bey ihrer Verheyrathung , von ihren El . 6nst,««r.
lern ausgesteuert werden müssen. Diese Sitte ist ein

Z » charak»



charakteristisches Kennzeichen der Cultur der europäi.

schen Völker , denn durch diese Sitte unterscheiden sie

sich von den noch rohen und ungebildeten und den

halbgebildeten Völkern der übrigen Welttheile , die

ihre Gattinnen von den Eltern zu kaufen pflegen,

und sie hernach als erkaufte Sklavinnen ansehen und

behandeln . Diese Sitte der europäischen Cultur er-

streckt sich von der Hütte des Landmanns bis in die

Pallaste der Fürsten . Der junge Fürst erwartet die

Ausstattung mit seiner fürstlichen Gemahlin , wie der

junge Bauer mit seiner jungen Bäuerin . Der fürst¬
liche Vater ist also bey der Verheyrathung seiner

Töchter , in eben dem Falle , in dem in Europa ein

jeder Vater ist , der erwachsene Töchter hat ; er wird
in die Nothwendigkeit eines grossen Kostenaufwandes

gesetzt , und oft ist auch hier der teutsche Fürst in

eben dem Falle , in dem in Europa mancher Vater

mannbarer Töchter ist , daß nemlich die Einkünfte sei.

ner Cammergüter nicht hinreichen , einen so grossen

Aufwand zu bestreiten . Es ist also sehr billig , daß

die Unterthanen den Fürsten in diesem außerordentli¬

chen Falle unterstützen . Aber dieser Grund tritt nicht

bey der Trauungssteuer ein . Der junge Fürst wird

bey seiner Vermählung nicht ausgesteuert . Es ist

nicht unumgänglich nöthig , daß seine Vermählung

mit sehr kostspieligen Feyerlichkeiten begleitet seyn

müsse. Die meisten fürstlichen Beylager geschehen
auch,
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kMs« Auch, besonders in unfern heutigen Zeiten, lohne
hAj solche.
uÄK ZLegier  sagt also ganz recht /-) : lä äubits.

E, » ti'onem aäkluc reciyit : t̂ n lisec consuetuäo (der
>Oir Feauleinsieuern) sä nuytisL î utt̂ ue kilii extenäi
Hüll yossn? ^ Krmunäi rstioneL ĉniäem kunt: i) ĉuoä
äillktt k>1iu5 non äebest eile äeterivri» conäitioinL,

»ii»j Husm 6Iis ; 2) ^uoä , ^nemsäinoäum mssculinuni
Mi incluäit soemininum , 1. 2, ss. äe V. 8. ita koemi-

lpick ninum in 1e ĉuo^ue continest mssculinnm»
kM, h. 16. l . äs O. 1. z. § . yen . äe K. O. 1- 4-
Wr H. i. äe I.eAst. l . 19. E äe conä . et äem. Ve-

MI« ruin Irss tsnti esse inomenti non exiäinio , nt
eowinunern esmĉ ue ver'Mmsm Oä. sententiain
Isbessäisre yossint , Dommrem m7,r7 /iete >'S

,rßj> jdo//e »«MH ?̂/rr, ^Ao-
chiid Müm trn-r tiotem no » e ^/ >e ^ ^ at,/eck accr/ >rak.
M, Vorzüglich kommt es doch aber auch bey dieser

Steuer , der sogenannten Trauungs- oder Heimfüh«
rungssteuer, wie bey allen ausserordentlichen Steu«

m!e «rn , auf das Herkommen an ; dieses entscheidet. Da«
M her sagt auch Moser  am angeführten Lrte seines

^ altern Staatsrechts: „ wenn auch etwa der Landes«
ß Herr, bey solcher Gelegenheit,  ein Don

Gratuit zu fordern berechtiget seyn sollte,  so
3 ? müsse

ssD l>) In der Abhandkung: ele sur. exi§cnlli colleüss
O aä elocstionem kilirrum illnllrium, tz. r8.
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n.
Aufferor-
denrljche

Lanvei-
iieuer iy
KriegS-

müsse dergleichen in selbigen Landen pari Sein
oder Herkommens  seyn . ,,

§. s.
Zu den nicht allein in der natürlichen Billig«

keit gegründeten, sondern auch durch das fast allge«
meine Herkommen im teutschen Reiche unterstützten
Fallen der ausserrordentlichen Landeö-
steuern,  rechnen wir weiter:

s ) wenn der Landsherr in Kriegs zelten,  um
von seinem Lande traurige Verwüstungen, räuberi¬
sche Plünderungen, Brandschatzungcn, oder ande¬
re dergleichen seinen Unterthanen Verderben und
Zernichtung ihres Wohlstandes drohende Feindse¬
lig-und Gewaltthätigkeiten abzuwenden, oder auch
bey der Elnquartirung und den Durchmärschen
fremder, sowohl freundlicher, als feindlicher
KriegSvölker, beträchtliche Kosten aus seiner Scha¬
tulle aufwenden, oder gar ansehnliche Summen
zu einem solchen Zwecke, oft gegen hohe und
lästige Zinsen, aufnehmen muß.

LolleÄa vel eü oramsrig, et lwAulir snnisro-
currit; all. I.. im. L. cke vacat. nnin. vel ex-
trsoröinsria, huse iwjionitur oricnte causts ex»
trsvrämana, ê ?,

cau/s



cau/a beM,' »II. Oliox». äs Irib . tli. 69 . »x>.
1"ntlcl >. r)

Ferner ist auch ju den eben gemeldeten Fällen
ausserordentlicher Landessteuern noch .
z ) zu rechnen/ wenn der Landesherr so väterlich

für das Wohl seiner Unterthanen und seiner d-niuch-
Nachkommen denkt/ daß er fein Land von alten

Landes-
Aeuer k»

und neuern Schulde« / welche etwa auf demseft Til-unz
ben hafte» / und ihm/ der den Gläubigern siipu. schuwe».
lirten und bisher entrichteten hohen Zinsen we«
gen / sehr lästig fallen / zu befreyen wünscht.

Es versteht sich von selbst/ daß in einem sol¬
chen Falle , nur Landesschulden, solche Schulden,
welche, wie wir eben ausdrücklich hinzufügten,
«ruf dem Lande haften , gemeynk ftpn können.

I 4 Die

r) kkekllnger, all Vitrine. I.oc. cit. §. 6z . undküttor
I-oc. cic. «So bezeuget auch Gtrüben  in seinen
Nebcnstunden, in der yten Abhandlung des zwey¬
ten Theils , im gten §. „ Daß man schon in al-
„kern Zeiten , wenn es die gemeine Wohlfart er¬
fordert hatte , die Länder mit aufferordentli*
„chen Steuern , insonderheit aber in
„Kriegszciten,  belegt habe , welche letztere'
„besonders unter dem Namen der Hrerftcuer vcr- - -»inner,
„kündiget worden seyen. ,.



in Die Falle , in welchen ein Land mit derglei.

^ ^ ^ " chen Schulden belastet werden kann , sind sehr man.
hkrglrichln nigfaltig,

^kl-d-n' Es kann geschehen , nicht allein in Kriegsjei.
'verd . n ten L) , bei Brandschatzungen , t » Anschaffung nöthi-

»«r
Z) I - I . Moser,  in seinem Buche : Von der teut¬

schen Reichsstände Landen , deren Lantständen,
Unterthanen , Landesfreyheiten , Beschwerden , Schul,
den undZusammenkünften ; nach den Reichsgesetzen und
dem Reichsherkommen , wie auch aus den teutschen
Staatsrechtslehrern und eigener Erfahrung . Frkfrt.
u . Lpz 176g . S . iz 77 , sagt in seiner nicht sehr reinen
und zierlichen , aber immer treuherzigen und redlichen
Sprache : In manchen Orten , kämen die Lan«
desschulden mit her , von Contributionen , Brand«
schatzungen und andern feindlichen Erpressungen
in Kriegszeiten , wie dieses sonderlich die neue.
sie Kriegsraison der jetzigen gesitke«
ten und aufgeklarten Zeiten mir sich
-ringen,  feindliche Lande durch Ansehung und
die unbarmherzigste Beytreibung solcher alles Ver,
mögen übersteigenden Summen dergestalt zu ent¬
kräften , damit auch die Nachkommenschaft durch
die bloße Abtragung der Zinsen von den aufge.
nommenen Capitalien auf etliche Mannsalter,
oder Jahrhunderte , ruinirt werden möge. Wie
schmerzlich würde sich der brave teutsche Mann
an seine Worte erinnert haben , wenn er noch in
unsern Zeiten lebte , und von den erschrecklichen
und abscheulichen Brandschatzungcn und Gelder«
erpressungen der Gallischen Heerführer in unserm
lieben Vaterlands hörte?
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ger Bedürfnisse für feindliche Kriegsvvlke'r , zu Ee«
sch«> schenken an die feindlichen Heerführer u. s w. , son.

dcrn auch in Friedenszeiten , bey einer Hungersnokh,
bey einer allgemeinen Thcurung , beym Ausbruche

W Ü einer Pest , oder einer wüthenden Epidemie , zu An-
^ legung nöthiger Spitäler und Krankenhäuser , ,zur

Verpflegung dürftiger Kranken, bey einer allgemej.
nen Ueberschwemmung, bey einem Hagelschlage, wo.
durch ein grosser Strich ernes Landes seine schön»

WA sten Hoffnungen und die Früchte seines Fleißes ver.
W ijert , u. s. f. weiter auch, zur Verbesserung des

üm" Unterrichts und zur bessern Erziehung der Jugend,
zur Aufnahme und vollkommnern Einrichtung hoher

ytzg und niederer Schulen H , zur Belebung des er«
lsiW I 5 schlaff,
iill!,!
!zchd /) Nach Müller ' s sächsischen Annalen , 6 . 414,
«jlh haben die chursächsischen Landsiande, schon inr

Jahr 1677 , einen Pfennig vom Schock vor Uni.
Mh versitäten und Schulen bewilliget, und nach Mo.
ilijr, ser von der Landeshoheit in Steuersachcn , im
hast!» gasten h. des ; ken Capitels , 8 . ; zl , bewilligten
Mch die würtcmbergifchen Landsiande, schon im Jahr

1644 , daß zu besserer Unterhaltung der Universi«
^ x kör Tübingen, aus der Landschastscasse vierteljähr.
he Li sich ; <oc>st. (also jährlich 2000 st. , eine für die
, ^ 1 damalige Zeit beträchtliche Summe, ") gezahlt wer«
M den sollten, und in den churbraunschweigischen
Uz, Staaten , tragen die Landstande jährlich eine ae»

wisse Summe zum Unterhalt der Universität Gör»
ringen bey.
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schlafften Fkeises in einem Lande , durch thätige und
haare Unterstützung und Ermunterung der Manufal'

lurcn und Fabriken , u. s. w . Alle die Kosten,
welche in diesen erstgemeldeten Fällen , oder zu solchen
edeln Zwecken , wie die letzter « , aufgewendt werden,
oder werden müssen , betreffen nicht , wenigstens nicht
grade zu , das Wohl und den Vortheil des Landes¬
herr » , sondern ohne Zweifel , unmittelbar des Lan¬
des und der Unterthanen . Wenn also die etwa vor¬
handenen , dazu gewidmeten Quellen , ( Fonds , wür¬
den wir sagen , wenn wir nicht alle Ausdrücke aus

fremden , lebenden Sprachen hasteten ) , nicht hinrei¬
chen oder erschöpft sind , und daher Gelder aufge¬
nommen , Schulden gemacht werden müssen , so iß
es höchst billig und gerecht , daß die Landstande und
Unterthanen zu Tilgung solcher Schulden die nöthi¬
gen Summen steuern . Mofer  von der Landesho¬
heit in Steuersachen , S . 566,  sagt daher auch:
es sey erlaubt und nöthig , um dergleichen Landes¬
schulden willen , Steuern anzulegen . Nur dürfe,
i ) diese Besteurungsart von einem Landesherr » , auch

dem , der keine Landstande habe , nicht gemißbraucht
werden , um unter einem solchen Verwände Geld
zu ziehen ; und

s ) wenn auch nicht mehr begehrt werde , als nö¬
thig sey , so müsse doch dabey eine solche Mass-
Aung beobachtet werden , daß die Unterthanen

nicht
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nicht über den Haufen geworfen würden . Man
findet auch hier Beyspiele , insonderheit von Chur«
sachsen, vom Jahr 176 ; angeführt , wo die
Landstande die Tilgung dergleichen Landesschulden
übernommen haben.

Die Zahlung der Privat«  oder Cammer - ^E^
schulden  eines Landesherr » aber , welche derselbe L«nr-r-
auf seinem eigenen Namen gemacht hat,  kann weder
mit Recht , noch nach der Billigkeit , von den Land- <»»>->-»von dies«»
standen und Unterthanen verlangt werden . Doch Men.
haben sie sich, in einigen Ländern , bisweilen frey¬
willig dazu verstanden . Der selige Vicecanzler
Strüben,  im zten Theile der rechtlichen Beden«
ken , S . 278,  führt davon ein Beyspiel , von den
Lanbstanden der Grafschaft Hoya an ; Johann Ja«
kob Moser  hingegen , am angeführten Orte,
S . zZs,  ein gegentheiliges Präjudiz , nach welchem
der Reichshofrath auf einen Antrag der im gräflich
Lrbach - Schönbergischen Schuldenwefen angeordneten
kayserlichen Commission , der auf eine Besteuerung
der Unterthanen zum Besten der Concurs - Maffs
gerichtet war,  im Jahre 1767 beschloß , daß kay»
serliche Majestät m) dem Antrage einer zum Bey«

trag

«») Es war der gerechte , menschenfreundliche und un¬
vergeßliche Joseph der Zweyte,
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trag auszuschreibenden Landsieuer statt zu geben , Be.
Lenken trügen . ,

8.

Auf die jetzt angeführten Fälle, in welchen

«emlich, , . - . , ^
«) Auff« - so laut spricht,

R «ch kini<

-s/v-rn-m- theils die rechtliche Vermuthung ', theils die natür.
l' che Billigkeit , theils auch die Gewohnheit und das

ausser- Herkommen , für die Statthaftigkeit derselben firei «.

L-n->̂ si?u. tet , wollen wir nun einige andere besondere Falle
«rnver - folgen lassen , in welchen , in verschiedenen teutschen

lan-rwer- .
ven. Staaten , auch ausserordentliche Steuern von den

kandständen und Unterthanen gefordert und oft er.
hoben werden , für welche aber die Billigkeit nicht

wegen deren auch das Herkommen

die Gewohnheit in unserm Vakerlande lange

«->>« ;u nicht so allgemein und so einstimmig ist , als in je*

«cautt-u.' nen , erstangeführten . Hierzu gehören nemlich:
D--rdi- r ) die Landtrauer - und Beerdigungskosten,

welche bey dem Ableben eines regierenden Lan«
desherrn nothwendig erfordert werden ; und

unds ) die 2) die' sogenannten Prinzen - Reisegelder,  wor-

«n ' vr^ - unter man Beytrage des Landes zu den nöthigen
ren-R-ise- Kosten verstehet , weiche die ersten Reisen , der

erste Ausflug , gemeiniglich der crstgebohrnen Söh.
ne regierender reichsstandischer Herren , der Erb¬

prinzen , in auswärtige europäische Lander und an

ausländische grosse Höfe , erfordern.
Wir

geidcr.



weit entfernt , zu behaupten , daß es

gar keine teutschen Staaten gebe , in welchen sowohl
die erst - alS letztgenannte ausserordcntliche Steuer,

nicht auf ein Herkommen und eine Gewohnheit , wo*

i «Ä durch , so wie bey allen ordentlichen und ausseror-
die iv dentlichen Steuern , also auch in Ansehung dieser,
! M die Statthaftigkeit und Rechtmässiekeit derselben stracks

k ji bewiesen werden kann , gegründet seyn ; und kraft ei-

>mA ncs solchen Herkommens begehrt werden könne. Wie
wjk geben vielmehr gern zu , daß es an einem rechtsbe«

m k, ständigen Herkommen , zum Beweise der Statthaftig.

^ «> keit dieser Steuer , in diesem oder jenem einzelnen
teutschen Staate , allerdings nicht fehlen werde.

Piiri Wir sagen nur , daß das Herkommen , in Ansehung

lickch dieser beyden Falle außerordentlicher Landessteuern,
. ^ in Teutschlqnd lange nicht so allgemein und so ein.

M stimmig , als in den erstangeführten Fallen derselben
ist , und getrauen uns deswegen dreist auf das Zeug.

ccki!» niß der bewährtesten Lehrer des teutschen Staats.

M rechts berufen zu können . Und eben so frey müssen
wir bekennen , daß auch die Billigkeit uns in die«

„K : fen Fallen , nicht so laut , als in den bey den erst.

ch, « angeführten , für dieselben zu sprechen scheint.
Im erster» Falle , würde dem Ansinnen zu er.

^ E- ner solchen Steuer nicht ohne Grund entgegen gesetzt
werden können : daß es an den meisten , und sogar!

an großen Höfen Sitte sey , den Leichnam deS
o- ver«
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verstorbenen Landesherr» nicht mit großer Pracht
und Verschwendung zwecklosen Gepränges, sondern
in der Stille, in die Gruft seinen Ahnen beyzusetzen;
daß eine solche Deysetzung keinen solchen Aufwand
erfordere, daß der Nachfolger des Verstorbenen
dazu einer Beyhülfe seiner Unterthanen bedürfe, und
daß, wenn der Nachfolger seinen Vorführer mit
großem Gepränge zur Gruft bestattet haben wolle,
er billig auch dazu die Kosten hergeben müsse, daß
ferner auch in den meisten teutschen Staaten, der
Landes- Dienerschaft, den Mitgliedern der Landes«
Dikasterien, Beamten, u. s. w. für Trauerkosien
nichts vergütet zu werden pflege, die Hofbedien«
ten des Landesherr» aber nicht anders, als die
Dienerschaft eines P̂rivatmannes anzusehen seyen,
welche nur den Landesherrn und nicht dem Lande
Dienste leisteten, und daß billig die Trauerkosten
für diese, sie wogten sich nun so hoch erstrecken,
als sie wollten, der Landesherr aus seinen eigenen
Mitteln bestreiten müsse; im andern Falle aber, daß
zwar die Bekanntschaft mit den Sitten fremder
Völker, die Kundschaft fremder Lander und die
Kenntniß ihrer natürlichen und künstlichen Reich«
thümer und Schatze, einen regierenden Landesherr»
eben so sehr, als einen jeden Privatmann ziere,
und ihn zum guten Gesellschafter bilde, baß aber
diese Kenntnisse zum klugen und rechtschaffenen Re«

gen«

M
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ttHui genten nicht unumgänglich nöthig seyen , und daß
s sch man in seinem Vaterlande , durch Unterricht und

M - kenntnißreiche Lehrer , zu einem klugen und eittsichts-
vollen Mann gebildet werden könne , ohne die Sit«

Olisi ten , die Vorzüge , die Mangel und die Gebrechen,
die Schönheiten und die Häßlichkeiten des Auslan«

ihm: des gesehen zu haben , also auch zu einem  klu»
nütz, gen und einsichtsvollen Volksherrscher;

G/i - daß also , wenn der Landesherr seinen Sohn ober

k Enkel mit solchen nützlichen , aber nicht nothwendi«
Ä« gen Kenntnissen des Auslandes sezieret zu sehen

mlW wünsche , er billig auch die dazu nöthigen Kosten

W',Ä bestreiken müsse. Ich wüßte nicht , was einem sol-

!, chen Urtheile mit Bestand entgegen gesetzt werden

hnuA könne , als — das rechtsgenüglich erwiesene Her«
tAict kommen.

!echs. 9 '
In Ansehung des erstem dieser beyden , letzk-

abn,: erwähnten Fälle kausserordentlicher Steuern , der
Landtrauer - und Beerdigungskosten , bemerken wie

r »U daß der schon mehr angeführte Etatsrath

het llii Moser,  m seinem Altern Staatsrechte Th . - 4.
bekennt ; Es sey ihm nicht ein einziges

m j» Beyspiel bekannt , daß irgendwo üblich sey , von dem

dq- bine Begräbnißsteuer zu fordern . Es sey also
^0 ^ xraxin et tlworiam unverschämt und unge.

s recht,
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recht , was der Kanzler von Ludwig  beßfalls an¬
gebe. Hingegen pflichte er darinnen demselben und

der gemeinen Lehre bey , daß alle solche Kosten,

dem Herkommen und den in iudssciium angenomme¬

nen Rechten nach , aus dem lLlloäio bezahlt! wer¬

den müßten , und daß , wenn dieses dazu nicht hin-

reichen sollte , der Lehensfolger das fehlende herge¬

ben müsse. Wir müssen aber doch hier dem Be¬

kenntnisse dieses erfahrnen Staatsrechtslehrers in so¬

weit widersprechen, daß uns gegenwärtig von meh.

reren teutschen Staaten allerdings Beyspiele bekannt

sind , wo die Degrabnißsteuer vom Lande ist begehrt
worden.

ß«d,W
sM

§ . iü.

Im Betreff des andern der beyden jezterwahit-
«en Fälle ausserordentlicher Steuern , der Prinzen-

»oiiPrm - ^
z-nrcis -,k, .R eise gelber,  muffen wir noch bemerken : daß bey

d-rni.»-r-Eoser von der Landeshoheit in Steuersachen,
ickicS-nen
, ->-rs» cn in gasten S . 575,  Beyspiele von Pfalz . Zwey.

Ls»°erii. hocken , vom Jahr 1727,  n ) von Lippe- Detmvld,
vom Jahr 1739,  von Sachsen - Coburg - Meinin-

gen 0) von Würtemberg , vom Jahr 175z,  und

von Hessen Cassel, vom Jahr 1755 , angeführt
sind,

») S . auch S . 298 . h. z8.
0) S . auch im Moserischesi  teutschen Staats¬

rechte , im rzten  Theile , S . lZ9«

Ädkk!

Wa

i« s!»
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>Ait sind , nach welchen die Landstande dieser Staaten ih.
"sW xen Landesherr « gewisse bestimmte Summen zu Be«
je H streitung der Reisekosten ins Ausland , in allen die-
iHrik sen Beyspielen aber , als freywillige Geschenke , Don
W » Zrawit , wie es im Hessen Casselischen Convoca-
Mr tionstagsabschiede genannt wird , verwilliget haben.

Noch ein ähnliches Beyspiel ist im 7 ; sten H. eben
dm dieses Capitels , S . 578,  aus des Hvfraths Iargow

msi«! Anmerkungen zu Struvens Discurs von Landstanden,
«R von Meklenburg , vom Jahr 17 ! ) , beygebracht,
ket« wo die Landstande einigen Prinzen des Herzoglichen

Hauses , zur Fortsetzung ihrer Studien und Reisen,
Line gewisse Summe , ebenfalls als ein Geschenk,
verwilligten . Es sind uns auch von noch andern
Landern Beyspiele bekannt , wo man Prinzen « Rei«

»DiÄ segelder vom Lande begehrt hat . Wir sind aber we¬
rkln der bey )enen noch bey diesen , hinlänglich Unterrich«
euch' iet , wie weit das Herkommen diese Beypiele unter -"

stütze , und wie weit dasselbe dabey rechtsgenüglich
ffch!» bewiesen werden möge» / >)

, §. ri.
17;;/ p) Daß die Printenreifen im Auslande vor zwey
^ oder drey Jahrhunderten , noch nicht so üb«

, lich gewesen , und nicht so nothwendig angesehen
worden seyn müssen, als in unsern Zeiten , das
bewährt besonders die von dem ehemaligen Herrn
Regierungs«Präsidenten, Freyherr» von Moser,

K im
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§. i r.
Endlich findet sich, bey Moser:  Von der

Landeshoheit in Steuersachen rc , S . 528 und folg.
ein langes Verzeichnis - von mehreren Fällen , in wel-
chen in mehreren teutschen Staaten , Steuern von

den

im ersten Bande seines neuen patriotischen Ar¬
chivs , mitgetheilte , väterliche Verordnung des
Grafen Johann von Nassau , wie seine Söhne er¬
zogen werden solle» , aus der Mitte des vorigen
Jahrhunderts . Im 9ten h. dieser väterlichen Ver¬
ordnungen heißt es : Es hätten die alten Teut-
sehen sich des Reifens in fremde Länder enthalten,
und sich nur der Redlichkeit und Ehrbarkeit be¬
flissen , und von den fremden Lastern und Unred¬
lichkeiten einen Abscheu getragen . Als der fran¬
zösische König Carl der neunte , Kayser Max des
zweyten Tochter , geheyrathet habe , sey ein Chur¬
fürst von Mainz und ein Markgraf von Vadett
mitgeschickt worden , die königliche Braut zu über¬
liefern . Damals sey die französische Sprache noch
so wenig gemein gewesen , daß der beym Einzüge
gegenwärtige Dollmetscher den Nebel nicht habe
französisch nennen können , daher den König ans
Fenster geführt und ihn verstehen zu machen ge¬
sucht habe , daß der Nebel verhindere , die Pracht
recht zu sehen. Wollte Gott ! setzte Graf Johann
hinzu , es wäre noch also ! Ich habe mich in mei¬
ner Jugend nicht wenig bekümmert , daß ich nicht
auch , gleich meinen altern Brüdern und an¬
dern jungen Herrn , in Frankreich habe reisen

dürfen;
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den Unterthanen begehrt zu werden pflegen , von

welchen einige zu den ordentlichen , die meisten aber

zu den ausserordentlichen Landessteuern gerechnet wer¬
den müssen, weil sie nur in ausserordentlichen , nicht

allezeit , sondern nur bisweilen vorkommenden Fällen,
verlangt werden.

K 2 Ei-

dürfen ; danke aber Gott , daß es die Zeiten nicht
zugelassen haben . Was nützen jungen Herren sol-
ehe Reisen ? Man schickt eine Gans übers Meer
und kommt eine Gans wieder her . Junge Herrn
von dreyzehen , vierzchen Jahren , auch wohl jün¬
gere , müssen heut zu Tage reisen . Aber was ler¬
nen Sie ? Ein krumm Füßchen machen , ein wenig
balle los m -tNLL (sagt I) . Johann Schmidt , Prä¬
ses im Consistorio zu Strasburg ) und bringen
heraus , einen Wagen voll Laster und ein leichtfer¬
tiges Paar Hosen , und man laßt so viel Geld da«
rinnen , um so böse Waaren , daß auch die Nach¬
kommen dran zu zahlen haben ; und das ist in
Wahrheit nicht anders . Wenns hoch kommt , so
lernen solche Herrn ein wenig tanzen , ein Pferd
reiten , das die Schule besser versteht , als die
Reiter , einen wunderlich gebogenen Leib zum Fech.
ten machen , Papier mit Grundrissen zu Festungen
zu verderben , und dergleichen . — Man führt sie
viele Meilen , um Gebäude und Raritäten zu se¬
hen , dergleichen sie im Vaterlande doch besser se¬
hen könnten . Was hilft es sie , wenn sie drey
Brücken übereinander sehen ? wenn sie einen Brun¬
nen sehen , der kalt ist, und brennt und zündet k

Kon«
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Einige darunter sind von uns bisher berührt

worden , nemlich unter den ordentlichen Steuern , die

S . 555 , S . 569 und S . 58l erwähnten Steuern,
welche von den Landständen und Unterthanen , dem

Landesherr » zur Unterhaltung der Festungen des Lan¬
des und des stehenden Soldaten , zur Besetzung der

erster « , und zur Sicherheit und Bedeckung des Lan¬
des

Können sie damit Land und Leute re¬
gieren?  oder wenn sie ein hübsches Gebäude,
schöne Gärten und dergleichen sehen ? wiewohl,
Wenns mit Verstand gesehen wird , es noch sei- >
nen Nutzen haben kann , und zwar mehr als obi- !
ges . — Kommen sie zurück , was haben sie mehr, !
als daß sie sich nur mehr einbilden , bey Verstän¬
digen aber verlacht werden . Graf Johann zu
Nassau , aus dem Walramischen oder Nassau - Saar-
brückischen Aste , und besonders aus dem Nassau-
Jvsteinischen Zweige , war bekanntlich der Vater des
mit der fürstlichen Würde gezierten , letzten regieren-
den Herrn aus diesem Zweige , Georg , August,
Samuel . S . Joh . Hübners  genealogische Ta-
bellen im ersten Theile , die 2  6 aste Tabelle . Wenn
es auch Herr von Moser,  im Vorberichte zu
dieser väterlichen Verordnung nicht besonders be¬
merkt hätte , so würde schon aus dieser Stelle der¬
selben erscheinen , daß dieser Herr in der Geschich¬
te des Fürstlich - Nassauischen Hauses , das so vie¬
le edle und rechtschaffene Herren unter seinen Ah¬
nen zahlt , wegen seines hellen Verstandes und
seiner strengen Rechtschaffenheit , sehr vortheilhaft
ausgezeichnet seyn müsse.
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eNiH des verwilligk werden , welche am erster « Orte,

« «4 Garnisonsgelder,  am andern Militarsteu«
ern,  und am dritten , Steuern zum Festungs-

bau  genannt werden ; unter den ausserorbcntlichen

aber , die S . 552,  vorkommende Frauleinsteuer , die

skkv«j- S . 565,  erwähnte Steuer wegen erlittener Kriegs«
schaden , und die S . 566 gemeldete , zu Tilgung be«

k schwerlicher , das Land drückender Schulden.
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§. 12,
Bey den übrigen , von Masern  noch berühr - N°» »» .

. , . schieden«
ten Fallen , in welchen in verschiedenen teutschen »«!>-»

Staaten , ausservrdentliche Landessteuern von den

Landstanden und Unterthanen begehrt werden und -»ss-r°r-

schon mehr begehrt , auch verwilliget worden sind,

wollen wir , um nicht bey der Mannigfaltigkeit der - stiern
^ »erlan,t

selben Verwirrung zu veranlassen , i ) wieder diesem- z„ we-om

gen Falle unterscheiden , welche mehr den Nutzen

und das Beste des Landesherr « , als des Landes und

der Unterthanen betreffen ; 2) aber diejenigen , wel¬

che mehr den Nutzen und das Beste des Landes und

der Unterthanen , als des Landesherrn angehen ; und

z ) diejenigen , in welchen weder das eine , noch das

andere , genauer betroffen wird , sondern nur zur

Aufrechthaltung der reichsstandischen Würde und der

allgemeinen teutschen Reichsverfaffung , ein aufferor«

denklicher Kostenaufwand nöthig ist.
h. rz.
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welche
wehr de>»
Nutzen d.
Landes- tzen des Landesherr « ,

^ terthanen betreffen , gehören:

§ - - 3 -
Zu jenen ersteren Fällen , welche mehr den Nu.

als des Landes und der Un«

Bergban-
lyktN.

h--r-ff-n ; a ) die nöthigen Beytrage zur Bestreitung der Ko.
sten des Bergbaues;  denn die aus den Berg«
werken geförderten Metalle werden von den Nent-
kammern der Neichsstände zum Vortheile der Lan¬
desherrschaft , und nicht des Landes und der Unter«
thanen genutzt.

L) Die Beyträge zur Bestreitung der Kosten , welche
ein Landesherr oder anderes Glied eines Reichs,
ständischen Hauses , der in Kriegszeiten ins . Feld
geht oder gehen muß , zu Anschaffung der dazu
nöthigen Geräthschaft aufwenden muß , welche
Steuer hier Campagnegelder  genannt wird.

r ) Zu Bestreitung der Kosten , welche der Briefwech¬
sel eines Landesherr » verursacht , hier Corre.
spondenzkosten  genannt . Es wird hier nur
ein einziges Beyspiel vom Hochstifte Basel angeführt.

rO Zur Versorgung der Wittwe und der nachgebornen
Kinder und Blutsverwandten eines Landesherr » ,

b-mrii-k. h>er Fa ml Uenbey trage  genannt.
Lkibgardk. x) Unterhaltung der Leibgarde  eines Landes.

Herrn . Moser  bemerkt hierbcy:
„ Die Leibgarden seyen erst in vorigen und dem

noch laufenden Jahrhunderte errichtet worden.
Vor«

«rgk '.dek.

Lorresxo,,.
icnzkoflen,



Vorher habe man statt derselben , nur einige Tra¬

banten , Hellebardirer oder Schweizer gehalten.

Nunmehr hatten die Churfürsten , und die mei¬

sten geistlichen und weltlichen , alten Fürsten,

wenigstens eine Leibgarde zu Pferde , manche auch

Garden zu Pferd und zu Fuß , ja , gar adeliche

Garden und daneben noch ein Leibcorps , Leibhu¬

saren , u. dergl . Es sey dabey , wie alle Umstände

zeigten , mehr auf die Pracht , als auf den Schutz

der Person des Landesherrn angesehen , Die

Reichsfürsten hatten auch solche Garden anfangs

aus ihren eigenen Mitteln errichtet und unterhal¬

ten . „
Hierher gehören dann auch die von Mosern,

S . ; ? 8 , besonders erwähnten Schloßwachen.

/ ) Wenn ein nicht regierendes Glied eines Reichs-

standtschen Hauses zur Regierung des Landes ge¬

lange , von seinem Negierungsvorfahrer aber an

Staats - Mobiliarerbschaft nichts erbe , und er

selbst doch die Mittel zur Anschaffung des nöthi¬

gen beweglichen VermögenS nicht habe ; hier

Hofstaatskosten  genannt,

L) Zur Wiedereinlösung verpfändet gewesener liegen . Ps-ndein.

der Güter , auch Faustpfänder , z. B . Kleinodien , '̂ ungsk"
ö) Zur Erbauung eines neuen Residenzschlosses , R-av-nz,

wenn entweder der Landesherr kein feinem Stan - '

de gemäses Wohngebaude hat , oder wenn sein

K 4 Rest-



Residenzschloß durch Balifälligkeit oder eine Feuers,
brunst unbewohnbar geworden ist. Au den von»
Moser  hier angeführten , altern Beyspielen von

l-tzl-r» Sachfenweimar , im Jahr i6ly,  von Pfalzzwey«
K°k«n. b>Me „ 1725,  von Lüktich 17z ? , von Würtem,

berg 1746 und 1764,  und von St . Corneli-
münster kann man auch noch ein neueres , von Trier
,78z  und den folgenden Jahren hinzufügen , wo
die Churtrierischen Landstande , auf dem Landtage
zu Coblenz , dem Churfürsten , zur Erbauung des
dasigen , neuen , großen und sehr massiv gebauten
Restdenzschlosses so beträchtliche Steuern ver-
willigten , daß damit die Kosten des ganzen , über
anderthalb Millionen rheinische Gulden kostende^
Baues , bestricken werd ?» konnten.

§. 14,
Au der zweyten Gattung der bey Mosern

Falle , welche nemlich mehr den

Kalk«,wel¬
che mehr
LenNutzen
-,-sLandeS vorkommendenLl« des
Lanv-i- Nutzen und das Beste des Landes und der Unter«

^eh-n thanen , als des Landesherrn angehen , gehören nun,
Bes°i- r ) die nöthigen Kosten zur Besoldung ganzer , Lan«

o-'Nand'-s- desherrlicher Raths . oder Justiz . Collegien und
Canzeleyen , auch wohl der Lehrer an niedern , be¬
sonders aber an hohen Schulen . Hieher müssen
auch die in einigen Ländern , unter dieser Rll-
brik vorkommenden Aufzugekosten Landesherrlicher

Be-

herrlicher
Kollegien.

VufzuzSlo«
tlenLandri«
herrlicher

BeLienre«.



Bedienten gerechnet werden . Unsers Trachtens,
entspricht es der Billigkeit , daß das Land , d. i.
die Unterthanen , solchen Bedienten , welche blos
zum Besten des Landes in die Dienste des Lan¬
desherrn genommen werden , welche ihr Beruf
blos mit dem Wohl der Unterthanen beschäftiget,
diese Kosten zu erstatten schuldig sind. Allen sol¬
chen herrschaftlichen Bedienten aber , welche haupt¬
sächlich zur Beförderung des Wohls des Landes¬
herrn und zur Verrichtung nur diesen allein ange¬
hender Geschäfte angestellt werden , oder auch sol¬
cher , welche sich doch wenigstens größtentheils
mit dem Besten und den Geschäften der Landes - '
Herrschaft beschäftigen , welche» das Landesherrli¬
che Beste ihre Hauptpflicht ist , und die dabey
auch nicht nach der Nothdurft des Landes , son¬
dern in willkührlicher Anzahl , vom Landesherr»
angenommen werden , allen solchen ist das Land
die Erstattung der Aufzugskosten nicht schuldig.

2 ) Zur Bestreitung der Kosten , welche auf die Er , Bündmß-
richtung eines dem Lande ersprieslichen Bündnisses

verwandt werden . meiner
z ) Zur Bestreitung der Kosten , wenn zur Schlich , e -mnü's-

tung der zwischen den Landesherr » und den Un.
lunq See

terthanen schwebenden Mißhalligkeiten , eine kay- Mißm.
serliche Untersuchungs - Commission angeordnet wird.

unv den»
. Landei«

K 5 4) Zur
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Zu B-f°r- Beförderung der Aufnahme der Landesfabri-
derungve ? ^

Fl-iff-iim ken und Manufakturen . Auch hier ist nur ein

Beyspiel vom chursachsischen Landtagsabschiede,
vom Jahre 1676 aufgestellt.

m°!nnû . 5 ) Zur Errichtung und Unterhaltung gemeinnütziger,
gm <p°li- öffentlicher oder Polizey - Anstalten ; z. B . Jrren-

r-yLnst°.- Zuchthäuser , Waisenhäuser , ( Spitäler)

imgleichen zu Wittwen «und Waifenkassen.

-vr«z-ß.u. Bestreitung der Kosten der Prozesse , sowohlVergleich-»
k«n«n. an den höchsten Reichs - als an andern Gerichten.

Moser  bemerkt dabey : „ Wenn ein Landesherr

Prozesse zu führen , oder Ansprüche zu betreiben
habe , davon der Nutzen nur ihm und seinem Hau¬

se , und nicht dem Lande zufließe , so könne auch

von diesem , zu den Kosten kein Beytrag begehrt
Werden . „

Dieser Fall tritt auch ein , wenn der Landes¬

herr mit einem Gegner , über einen streitigen

Gegenstand einen Vergleich abschließet , vermöge

dessen er noch ein kostspieliges Opfer bringen und

eine Summe Hinauszahlen muß.
^ur Bestreitung der Kosten , die in Landern , wel«

che am Meer , oder an großen Flüssen liegen,

zur Erbauung , Besserung und Unterhaltung der
Damme erfordert werben , und so auch die , wel¬

che zum Bau und zur Unterhaltung der jetzt in un¬
serm Vaterlande Gottlob ! ziemlich allgemein ge«

wor«



Wordenen Straßendamme und anderer , öffentli¬

chen Wege und Landstrassen nöthig sind. §)
8) Zur

Einige

§) Wie weit die Versuche der reichsstandischen Renk - merkwür-
cammern , die Unterthanen mit dergleichen und
ähnlichen , außerordentlichen Abgaben zu belegen,
besonders in neuern Zeiten oft gegangen sind , da- ck- ».Lon¬
don werden bey I . I . Moser,  im Buche , von dE -i -m
der Landeshoheit in Steuersachen im röten Capi - "„ „ §^
kel , ein paar merkwürdige Beyspiele gemeldet.
In einigen Landern , z. B . , in denen vorhin ver¬
ordnet gewesen war , daß zur Verminderung der
Sperlinge , jeder Unterthan eine gewisse Anzahl
Sperlingsköpfe zu liefern gehalten seyn solle , war
man von der Ueberzeugung , daß die Sperlinge der
Saat des Eetraides sehr schädlich seyen , plötzlich
zurückgekommen , und hob die gegen die Sperlinge
vorher nöthig erachtete Achtserkiarung auf , ver¬
langte aber , wie S . 798 gemeldet ist , daß die
Unterthanen , statt der Sperlingsköpfe , für die
Geneigtheit des Landesherrn , womit er ihnen die
Mühe und die Zeit zum Sperlingsfange sparte,
eine Geldabgabe geben sollten.

Zu einer andern .Zeit , hatte man zur Ausrot¬
tung der häufigen Wölfe , die Unterthanen zu
Wolfsjagden angehalten . Als sich die Wölfe so
sehr verminderten , daß diese Jagden unnöthjg
wurden , begehrte man , wie S . 804 erwähnt ist,
von den Unterthanen eine Geldabgabe , unterm
Verwände , daß man ihrer schonen und die Wolfs¬
jagden durch die Jäger verrichten lassen wolle;
oder man wollte , nach S . 796,  die Landesherr-

lichen
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8) Zur Bestreitung der Koste» , welche zur gesang¬

lichen Einziehung sowohl , als zur Erhaltung unk
Ver-

lichen Bedienten , auch andere Unterthanen , auf
eine oder die andere Art nöthigen , in die von»
Landesherrn , errichteten Lotterien , besonders die
verderblichen , sogenannten Lottos zu legen.

Hierher dürfte auch eine in eben dieser Schrift:
von der Landeshoheit in Steuersachcn , an einem
andern Orte befindliche Stelle nicht unschicklich
passen. Im ersten Capitel , im 8ten und den fol¬
genden hh. sagt der in seinem Feuereifer für Bil¬
ligkeit und für Schonung des Unierrhancs oft zu
weit gebende , teutsche Mann : das alte sonst von
Rom übliche Sprüchwort , daß dort die zchen Ge¬
bote in den zehen Buchstaben bestünden — lla pe-
cuniam — das gelte schon lange , und je langer
je besser , von ganz Teukschiand . Im ganzen
teutschen Staatsrechte komme , nach der täglichen
Erfahrung , keine Sache öfter vor , als die —
gieb Geld ! gieb noch mehr Geld ! Dadurch such¬
ten sich besonders die Cammeralisten beliebt zu
machen und ihren Scharfsinn zu zeigen ; darüber
entstünden so viele Beschwerden der Landstande
und Unterthanen ; dieses sey die Hauptbeschäftigung
und oft die einzige , zwischen dem Landesherr » und
dem Lande auf den Landtagen ; darüber entstünden,
wenn der Bogen zu straff gespannt werde , der
Herr zu viel fordere und die Landstande
zu wenig geben wollten,  so viele Rechts¬
handel an den höchsten Reichsgerichten ; dieß sey
kine vorzügliche Mitursache der in allen teutschen



Verpflegung verhafteter Verbrecher und anderer,

gesanglich niedersitzender Personen erforderlich sind.
Der

Landern immer mehr zunehmenden ' Armuth des ge.
meinen Mannes , und daraus könnten noch für
manchen Herrn und für manches Land die betrüb,
testen Folgen und schreckliche Ausbrüche entstehen.

Die grosse Wichtigkeit der Sache ergebe sich
daraus von selbst. Das Geld sey im Staare das,
was das Blut im menschlichen Körper ist. Wenn
man zuviel abzapfe , so sey die natürliche und un¬
vermeidliche Folge , daß die Glieder matt würden,
oder der Körper gar übern Haufen falle . — Da¬
bey äusserten sich, wenn es auf den Rechtspunkt
ankomme , oft die größten Schwierigkeiten . Die
mächtigern Reichsstande , welche sich um kein
Reichsgericht bekümmerten , thaten was sie woll¬
ten ; die mittlern ahmten ihnen nach , soviel sie
könnten und so lange es gut thue , und die schwa«
chen seyen oft die allerärgsiew

Seyen etwa Landcsvertrage oder Freyheiten
da , so sage man : sie seyen alt ; die Zeiten hatten
sich indessen geändert , die Staatsausgaben seyen
gestiegen , u. s. w. Gewissermassen sey alles das
wahr . Desto leichter und scheinbarer aber sey auch
der Mißbrauch dieser Hülle . Komm es zu Kla¬
gen — —ja!  so fanden sich die Ncichsgesctze
unzulänglich , das allgemeine Neichsherkommen nicht
einstimmig , die Landesvertcage dunkel und ver¬
schränkt , oder man lege sie doch so aus . Es er¬
eigneten sich viele Falle , welche nirgends entschie«
den seyen. Der Mchler . könne ein billiges Ur.

theil
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Mgrmtine Der allgemeinen Regel nach , welche in be»
weich» meisten Staaten unseres Vaterlandes befolgt wird,

tcrenK»' dergleichen Kosten, entweder von den Inqui-
l>-nb-stcir- siten und gesanglich niedersltzenden Personen selbst,
"E ^ '" wenn dieselben Vermögen haben , wenn sie aber

keines haben , aus den sogenannten kiuöiibus juris.
äiciiom '8 bestritten werden.

k'ruĉ ur junLöiÄioliiL , ll ĉ ui kinl , ^ertineut
S<Zulu5rucIusrium. — Os utilitatibu; exsuri ->ch'Äions
relu1tautihu8, e. Z. muIetiL, tributis o^erix, null»
elk Uujn« rei controverü ». »IlsZ. Voet . tit. ls.
6e ufufruclku, n. 2r. ^ ucIores omnes , ĉul äs
sruöUdm jurisäiclkionlL sZunt , eis^ue ctisrn krucüu-
sliL triduunt ») .

Da nach diesen Rechtsgründen dergleichen Ko.
sten aus den kruäiibuL jurixchäkiom's bestritten wer¬
den sollen, so kann die Bestreitung derselben nicht
wohl von den Unterthanen verlangt werden.

§ - 15-

Zu der dritten Gattung der bey Mosern
Kalke, in
welchen

vorkommnnden Fälle , in welchen nemlich weder der
Nutzen

theil fallen , und beyde Theile seyen nicht damit

Landes-
herrn/iroch
des Lan-

r -r belr°s- zufrieden. Oft dürfe auch der Richter , wenn er
senwird . nicht allgemeine Beschwerden veranlassen wolle,

nicht dreist nach seiner Ueberzeugung sprechen.
»-) i. vvoi . r in rzymxlioremar. conlullar. er ilecik. eon^

kulcar. i z . ĉuaell. i . xeZ. 307.
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Nutzen und das Beste des Landesherr !) , noch des
Landes und der Unterthanen betroffen wird , sondern
nur zur Aufrechthaltung der reichsstandischen Würde
und der allgemeinen Neichsverfassnng ein außerordentli¬
cher Kostenaufwand erforderlich ist , gehören endlich,
s ) wem» fremde Herrschaften von sehr grossem Stan-

de durch ein Land reisen , und auf ihrer Durch¬
reise mit ihrem Hofstaate freygehalten werden,
welches hier Auslosungen  genannt wird . Auch Ausi-f»»
hier wird nur ein Beyspiel , vom Herzogthum
Würtemberg , bey der Durchreise der Dauphine
von Frankreich , im Jahre »68 » , gemeldet.

k>) Zur Bestreitung der Kosten,  welche ein Reichs-
Cammergerichts «Prasentatus , bey Ablegung sei- r-ch-sPrii-
ner Proberelation und Vernehmung seiner Prü -^ st7»°"^
fung , zu Wetzlar aufwenden muß . Es wird
hier auch nur ein einziges Beyspiel , von Hildes¬

heim angeführt , welches den verstorbenen Etats-
rathMoser  selbst betraf.

e) Zur Bestreitung der Kosten , welche geistliche
Reichsstande , vorzüglich Erzbischöfe und Bischöfe , s" st>,-b-

Reichssra'n-
der apostolischen Kammer zu Rom bezahlen müssen, verübst-

(also der päpstlichen Bestattigungsgcbühren , der 'A ^ "
sogenannten Annalen H , und besonders des hohen C°mm-r

, bezahlen
Peei - müsse»,

r) Unterm Namen der Annäten,  verlangten die
Pabsie , in den Zeiten des Mttelalkers , die Ein¬

künfte
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Preises , um den die Rent - Cammer Sr . Heiligkeit den

Flcis der Nonnen von St . Agnes , das kaum die

Schultern bedeckende wollene Mantelgen verkauft .)

ck) Die Beyträge zur Bestreitung der Kosten , wem»
die Reichslehen eines teutschen Neichsstandes von

Kayserlichcr Majestät empfangen werden.

Drittes Kapitel.
Allgemeine Grundsätze von freywilligen Stew

rru ; — Verordnungen der Reichsgesetze

wegen derselben.

§- t.
haben schon der Einkheilung der Steuern rrt

nothwendige und willkührliche , oder freywillige
(Lollectss nLLell3ris8 und voluntLriss ) gedacht.

Unter

künste des ersten Jahres der Regierung eines neu«
erwählten , und von ihnen bestältigten Erzbischo«
feS , Bischofes oder Prälaten . Durch die , mit
dem Pabste , Martindem fünften,  im Jahr
1417 eingegangenen Concordaten , im vierten Ca¬
pitel , ist der Betrag der Annalen auf gewisse
Taxen , nach den , in den Büchern der päbstlichen
Cammer aufgezeichneten Einkünften dieser hohe«
Pfründen , bestimmt.
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